Welt online.de 
Autor: Kristian Frigelj 18.01.2012

"Es lief immer auf Sex hinaus"

Anna war 14, als die verhängnisvolle Beziehung zu ihrem Lehrer begann. Sie glaubte an die große Liebe, er schrieb ihr schmutzige SMS. Vor Gericht wurde er freigesprochen. 

Sie hat noch Liebesbotschaften des Lehrers gespeichert. Er nannte das Mädchen darin "Honey" und sich selbst "Honigbär". Der Lehrer sprach von der großen Liebe und von einer gemeinsamen Zukunft. Seitenlang. Mit vielen Ausrufezeichen und Superlativen. "Du bist der wundervollste, humorvollste, hübscheste, liebste, ehrlichste, anständigste, liebenswerteste, begehrenswerteste Mensch auf der ganzen Welt!"
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Foto: marcus gloger Anna war damals 14 Jahre alt, als ihr Lehrer mit ihr eine 
Affäre begann. Heute fühlt sie sich ausgenutzt und missbraucht

Es geht auch um mehr. Um Sex. Vor allem darum. "Du hast mir schon mal deutlicher deine Geilheit gezeigt… ;-) Mach's ruhig, wenn es so ist, und sag's mir, ich hör das gerne", schrieb der Lehrer an die Schülerin. Es gab noch viel intimere, schmutzigere Formulierungen, doch das Mädchen hat die allermeisten Mails und Chat-Einträge gelöscht, so wie es der Lehrer verlangte. 

"For your eyes only", schrieb er oft; niemand dürfe davon erfahren, sonst sei seine Existenz gefährdet. Sie gehorchte. Der Lehrer war 32 Jahre alt und das Mädchen gerade einmal 14. 

Anna fühlt sich ausgenutzt und missbraucht 

Fünf Jahre ist das her, aus dem Mädchen ist eine junge Frau geworden. Sie war keine Lolita, kein frühreifes Ding, das Männer mit kessem Augenaufschlag und kurzem Rock betört. Die 19-Jährige wirkt schüchtern, spricht leise. "Ich war total naiv. Ich war verliebt. Im Nachhinein ist es total bescheuert", sagt sie. 

Anzeige
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Wann ist Sex mit Minderjährigen strafbar?



Das Strafrecht schützt die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen mit einem abgestuften System: Sexuelle Handlungen an Kindern unter 14 Jahren sind ausnahmslos verboten und strafbar.

Der Begriff der sexuellen Handlung setzt keineswegs voraus, dass es zum Geschlechtsverkehr kommt – so kann beispielsweise ein Zungenkuss ausreichen.

Bei Jugendlichen zwischen 14 und 16 ist auch einvernehmlicher Sex dann strafbar, wenn der Täter älter als 21 ist und „die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt". Der Altersabstand soll sicherstellen, dass nur Fälle eines „gefährdungstypischen Machtgefälles" erfasst werden und nicht jugendtypische Beziehungen.

Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 geht der Gesetzgeber dagegen grundsätzlich davon aus, dass sie eigenverantwortlich über sexuelle Kontakte entscheiden können. Deshalb sind sexuelle Handlungen nur strafbar, wenn der Täter sie „unter Ausnutzung einer Zwangslage" verübt.

Dies kann dem Standardkommentar zum Strafgesetzbuch zufolge etwa die Notsituation eines Drogenabhängigen sein; nicht hingegen das „zwingende" Bedürfnis, eine Wahl zum Topmodel zu gewinnen.

Quelle: dpa

[image: image5.png]


[image: image6.png]


Heute fühlt sie sich ausgenutzt, missbraucht. Sie hat an die große Liebe geglaubt, wie Teenager so sind – auch wenn sie eines schon damals gestört hatte: "Es lief immer auf Sex hinaus."

Ihre Eltern sitzen mit am Wohnzimmertisch, als sie über ihre Tabubeziehung spricht. Sie bitten darum, dass man ihre echten Namen nicht nennt, auch nicht den Wohnort. Es geht also um Anna R. irgendwo im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz, wo gerade der Karneval überall seine Spuren hinterlässt. 

Trotz Bitterkeit können sie noch lachen 

Die Einfahrten der Prinzenpaare in den Orten sind mit rot-weißen Eingangsportalen und Girlanden geschmückt. Annas Familie ist ebenfalls vernarrt in den Karneval. Irgendwann steht ihre Mutter auf und bringt stolz ein gerahmtes Bild: Darauf sind die Eltern, Anna und ihre Schwestern in vollem Ornat zu sehen. 

Sie können noch lachen, trotz der Bitterkeit. Sonst denken sie kaum an etwas anderes. Der Vater spricht ruhig, mit diesem sympathischen rheinländischen Singsang. Irgendwann sagt er, dass er wütend sei, wütender als je zuvor. 

Dass Anna so offen wie möglich über jene verhängnisvolle Beziehung spricht, liegt an einem Gerichtsbeschluss: In der vergangenen Woche gab das Oberlandesgericht Koblenz eine Entscheidung bekannt, wonach der Lehrer keinen sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen begangen habe. Es war ein Freispruch in letzter Instanz, zuvor hatten Amts- und Landgericht ihn schuldig gesprochen. 

Lehrer betont beiderseitiges Einvernehmen 

Der Hauptschullehrer, nennen wir ihn Oliver K., hat zwar ein Geständnis abgelegt, aber er hat die Instanzen hindurch betont, dass alles in beiderseitigem Einvernehmen geschehen sei. Er sei verliebt gewesen. 

Das Oberlandesgericht kapriziert sich in seiner juristischen Begründung darauf, dass Anna in keinem regulären Obhutsverhältnis zu dem Lehrer gestanden habe, weil er sie nicht als Klassen- oder Fachlehrer an der Hauptschule unterrichtete und nicht an der Notengebung beteiligt war. 

Oliver K. kam dreimal zur Vertretung in ihre Klasse; sie besuchte nachmittags einen Tanzkurs von ihm; er hatte Pausenaufsicht; er hat Anna per SMS mehrfach aus dem Unterricht gelockt, um mit ihr in einem Putzmittelraum sexuelle Handlungen vorzunehmen. All das reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus für eine Verurteilung. 

Schulaufsicht führt Disziplinarverfahren 

Dabei bewerten selbst die Richter das Verhalten von Oliver R. kritisch: "Über die (wohl nicht gegebene) Eignung des Angeklagten für den Lehrerberuf ist an anderer Stelle zu entscheiden", heißt es in der Begründung. Es ist ein Hinweis auf die Schulaufsicht, die nun ein Disziplinarverfahren gegen Oliver K. weiterführt. 

Die richterliche Entscheidung sorgt für bundesweite Empörung und führt auch zu politischen Implikationen. Wenn man an Annas Schule anruft und mit dem Rektor spricht, dann betont dieser, für sämtliche Lehrer bestehe gegenüber allen Schülern ein Obhutsverhältnis – "immer und jederzeit". Der Rektor fügt bekräftigend hinzu: "Sobald ein Schüler die Schule betritt, ist er in der Obhut eines jeden Lehrers." 

Eine Schöffin des Amtsgerichts Neuwied schreibt an Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) und kritisiert die OLG-Entscheidung: "Eltern können nach einer solchen Urteilsfindung ihre Töchter und Söhne nicht mehr ruhigen Gewissens zur Schule schicken."

Selbst dem OLG scheint mulmig zumute 

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD) kann nach Angaben ihres Sprechers die richterliche Entscheidung nur "schwer nachvollziehen" und will mit der Kultusministerkonferenz den Schutz von Schülern verbessern. 

Der Vorsitzende der "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen", Johannes Heibel, kommt zu einem alarmierenden Schluss: "Der Schutz von Heranwachsenden vor Pädagogen wird dadurch sichtlich geschwächt."

Selbst dem OLG scheint mulmig zumute, zumindest wird dort betont, die Entscheidung sollte "Anlass zur Prüfung geben, wie der gesetzliche Schutz für Schülerinnen und Schüler in derartigen Konstellationen verbessert werden kann". Die Entscheidung bedeute "keinesfalls, dass der Strafsenat das Verhalten des Lehrers gutheißen würde", erklärt ein Gerichtssprecher auf Anfrage. 

Sie reden "über Gott und die Welt"

Anna und ihre Familie können die juristische Sichtweise nicht verstehen. "Der Lehrer hat das alles strategisch gemacht. Er nutzt ja gerade seinen Beruf und seinen Arbeitsplatz dazu aus, um an die Kinder ranzukommen. Es ist ja nicht so, dass sie sich draußen auf der Straße oder in der Disco kennengelernt hätten", sagt Annas Vater. 

Es beginnt alles ganz harmlos. Das Mädchen und der Lehrer begegnen sich Ende 2006 auf einer Fahrt zu einem Musical nach Hamburg, er setzt sich auf den einzigen freien Platz, neben sie. Der Lehrer gilt als cool unter den Schülern, spricht locker, trägt jugendliche Klamotten und gegeltes blondes Harr, in seiner Freizeit legt er als DJ auf. 

Sie reden im Bus lange miteinander "über Gott und die Welt", wie Anna sagt. Nach der Rückkehr kontaktiert sie ihn im Internetforum ICQ. Nun chatten sie miteinander, stundenlang, bis in die Nacht. 

Anna genießt die Schmeicheleien ihres Lehrers 

Sie genießt die Aufmerksamkeit, seine vielen Worte und Schmeicheleien, nur für sie. "Ich habe mich erwachsener gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinen Eltern nicht reden konnte", sagt Anna. Sie findet es zuerst komisch, als der Lehrer sie irgendwann um Nacktbilder bittet. Aber es reizt sie auch. Sie tut es. Er schickt ihr ein Penis-Bild. Sie treffen sich, er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Sie haben Sex, es ist ihr erstes Mal. 

Anna entfernt sich von ihrer Familie. "Sie war viel unterwegs. Man kam eigentlich gar nicht mehr an sie ran. Ich hatte monatelang ein ganz komisches Gefühl", sagt die Mutter. Längst hat der Lehrer einen Zugang in ihr Zuhause, über Internet und Handy. 

Und er zieht in seinen Nachrichten alle Finessen für Pubertierende: Er schmeichelt, lockt, fordert, weckt schlechtes Gewissen und Mitleid, formuliert überschwänglich, euphorisch, traurig; er betont, seine Gedanken seien unsortiert, so als befände er sich in einem großen Gefühlschaos. "Er hat einen total eingewickelt. Schreiben konnte er gut", sagt Anna mit saurem Lächeln. 

"Dann fuhr er vor, Cabrio, weiße Hose, Sonnenbrille"

Irgendwann stellen die Eltern Anna zur Rede. Sie erzählt wenig und sagt zunächst nur: "Ich bin in einen Lehrer verliebt." Die Mutter sagt: "Ach, dachte ich, nichts Schlimmeres? In einen Lehrer war ich auch mal verliebt. Wir waren so naiv." Der Vater macht sich Sorgen und verabredet sich mit dem Lehrer in einem Bistro. "Dann fuhr er vor, Cabrio, weiße Hose, Sonnenbrille auf den blond gegelten Haaren, ein Typ wie aus dem Bilderbuch", sagt der Vater. 

Der Lehrer ist freundlich, sagt, dass er sich mit Anna nur gut unterhalte, Annas Vater betont, er solle den Kontakt zu seiner Tochter abbrechen. Ihre Mutter spricht mit der Klassenlehrerin und die meldet es der Schulleitung. Oliver K. wird der Kontakt mit Anna untersagt. 

Einige Wochen später entdeckte der Vater, dass der Lehrer weiter SMS schreibt. Die Schulleitung suspendiert Oliver K. vorläufig. Annas Vater stellt Strafanzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs. Anna ist bereit, mit ihrer Familie zu brechen: Sie habe den Lehrer "bis aufs Letzte verteidigt und immer zu ihm gehalten", erzählt sie. 

Auch der Schwester schrieb er Mails 

Die große Enttäuschung kommt erst, als ausgerechnet ihre Schwester Meike einwirft, der Lehrer habe auch ihr schon ein Jahr früher solche Mails geschrieben. Anna will es nicht glauben, Meike hat einige gespeichert und niemandem davon je erzählt. Die gleiche Art der Formulierungen. Anna: "Der Tag war schlimm. Es war ein Freitag." Ihre Mutter: "Da fiel Deine aufgebaute Welt zusammen." Anna nickt: "Mhm."

Dann bekommen Anna und ihre Familie die Tücken von Justiz und Schulverwaltung zu spüren. Die Staatsanwaltschaft sieht schon damals kein "Obhutsverhältnis" und stellt das Ermittlungsverfahren ein. Oliver K. wird zu einer Geldauflage verdonnert – wegen Verbreitung pornografischer Inhalte. 

Die Schulaufsicht leitet ein internes Disziplinarverfahren ein. Dann darf der Lehrer an einer anderen Hauptschule wieder unterrichten. Erst auf Druck wird das Ermittlungsverfahren 2009 wieder aufgenommen und Anklage erhoben. 

Andere Kinder sollen geschützt werden 

Anna R. will den Lehrer zivilrechtlich auf Schadenersatz verklagen. Zudem könnte die Schulaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz im Disziplinarverfahren zu dem Ergebnis kommen, dass Oliver R. für den Schulunterricht nicht geeignet ist. 

Für Anna und ihre Familie wäre es wichtig, dass andere Kinder und Jugendliche geschützt werden. "Wenn wir wenigstens das erreichen könnten", sagt Annas Vater. Sie hat seit zwei Jahren einen Freund, 22 Jahre ist er alt. 

